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Ausgabe 03/2011 – März 2011 
 
Liebe Hildesheimer Sportfreunde, 
 
wir wünschen viel Spaß mit der neuen Ausgabe vom „KSB aktuell“. 
 
Die Monatsausgabe erscheint auch im „Kehrwieder Sports“ und ist spätestens zum Monatsbeginn auf unserer Website 
www.kreissportbund-hildesheim.de einsehbar. Interessierte können sich aber auch einmalig dafür registrieren lassen und 
erhalten „KSB aktuell“ dann monatlich per Email. Für die Registrierung einfach eine Email an ksbhildesheim@t-online.de. 
 

            Euer KSBEuer KSBEuer KSBEuer KSB----TeamTeamTeamTeam    

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
KSB Hildesheim verteilt über eine halbe Million Euro 
Fördergelder in 2011 an die Hildesheimer Vereine 
 
Den größten Bereich mit über 300.000,- Euro macht die Bezuschussung der lizenzierten Übungsleiter aus. Die erste 
Halbjahres-Rate mit einer Gesamtsumme von über 150.000,- Euro wurde auch schon Anfang Februar an ca. 200 Vereine 
ausgeschüttet. Die nächste Ausschüttung ist für August vorgesehen. Berücksichtigt werden dabei nur die Vereine, die bis 
Mitte Juli ihre Anträge inkl. der Abrechnungen ihrer lizenzierten ÜL für 1.Hj. 2011 beim KSB eingereicht haben. 
 
Darüber hinaus stellt der Kreissportbund Hildesheim in diesem Jahr zwölf Sportvereinen Fördermittel für den 
Sportstättenbau in einer Gesamthöhe von ca. 190.000,- Euro zur Verfügung. Gefördert werden Maßnahmen zur 
Sanierung und Energieeinsparung, aber auch Großprojekte zur Sportentwicklung wie Bau eines Kleinspielfeldes. Wer 
nächstes Jahr bei der Förderung des Sportstättenbaus berücksichtigt werden will, muss bis Oktober einen Antrag stellen. 
Ferner ist es neuerdings erforderlich, dass der Verein an einem Qualifix-Seminar „Förderung des Sportstättenbaus“ 
teilnimmt. Der KSB Hildesheim bietet dies am 21.06. um 18.oo Uhr in der KSB-Lehrstätte an. 
 
Weitere Fördermöglichkeiten sind ebenfalls möglich. Speziell bei Maßnahmen der Sportentwicklung wie „Sport im Alter“, 
„Frauensport“ oder „Integration“ gibt es noch Töpfe (u.a. beim LSB), die hier genutzt werden können. Sollten solche 
Maßnahmen geplant werden, dann ist der KSB bei der Antragsstellung gerne behilflich.  
Wenig Chancen haben dagegen haben Bezuschussungsanträge für Sportgeräte oder zur Förderung des Leistungsports. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Wenn nicht anders 
vermerkt, finden alle 
Lehrgänge beim KSB 
Hildesheim statt 
(Hildesheim, Jahnstr. 52). 
 
 
 

 
Weitere Infos bei www.kreissportbund-hildesheim.de; Anmeldungen über ksblehrarbeit@t-online.de. 

Termine Veranstaltungen 
05.03. Jahreshauptversammlung VSV Rössing 
11.03. Jahreshauptversammlung TVE Algermissen 
14.03. Kreistag Kreis-Leichtathletik-Verb. Hildesheim 
25.03. Jahreshauptversammlung MTV 48 Hildesheim 
08.04. Jahreshauptversammlung TKJ Sarstedt 

Termine Lehrgänge 
04.-06.03 + 18.-20.03. Übungsleiter C Breitensport Grundlehrgang; 40 LE; 105,- Euro  
15.03.2011, 18.oo Fortbildung für Sportabzeichenabnehmer 
15.03.2011, 18.oo Qualifix: Recht – Haftung des Vereins; 5,- Euro 
24.03.2011, 18.oo Qualifix: Recht – Persönliche Haftung; 5,- Euro 
07.04.2011, 18.oo Fitball – Trommeln; 5 LE; 10,- Euro 
09.-10.04.2011 SBB: Sport und Spiel für kleine Leute; 20 E, 47,50 Euro 
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Wichtige Qualifix-Seminare zum Thema Haftung im März 
 
Wir möchten an dieser Stelle auf die wichtigen und sehr informativen Qualifix-Seminare „Haftung im Verein“ am 15.03. 
sowie „Persönliche Haftung“ am 24.03. hinweisen. Beide Seminare beginnen um 18.oo Uhr und finden in der Lehrstätte 
des KSB Hildesheim statt. Der Teilnahmebeitrag kostet nur 5,- Euro. 
 
Die Programminhalte sowie den Anmeldeschein sind jeweils der angehängten Anlage zu entnehmen. Anmeldungen 
entweder an die KSB-Geschäftstelle oder per Email an ksblehrarbeit@t-online.de. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hilfen für Vereine und Übungsleitende in Ganztagsschulen 
 
Angebote im Rahmen der Kooperation „Sportverein und Ganztagsschule“ sind Schulveranstaltungen und unterliegen 
damit den Spielregeln der Schulen. Vieles, so z.B. die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht im Rahmen des 
Sportangebotes, entspricht den im Sportverein geltenden Regeln. Ein wesentlicher Unterschied liegt sicher in der 
Freiwilligkeit und Verbindlichkeit der Teilnahme.  
 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die sich intensiver über Schulgesetze und Verordnungen informieren möchten, 
empfehlen wir das Niedersächsische Schulgesetz und die Grundsätze zum Schulsport: http://www.mk.niedersachsen.de 
 
Weitere Hilfreiche Tipps für die Umsetzung der Kooperation „Sportverein und Ganztagsschule“ finden Vereine sowie ihre 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter im Download-Bereich der Sportjugend Niedersachsen http://www-sportjugend-
niedersachsen.de unter dem Punkt „Ganztagsschule und Sportverein“.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Erstattung des Verdienstausfalls bei Teilnahme von Jugendfördermaßnahmen 
 
Die Sportjugend Niedersachsen kann Verdienstausfall erstatten, wenn die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen gemäß 
§ 6 Abs. 2 Satz 5 des Jugendförderungsgesetzes (JFG) oder als ehrenamtliche Mitarbeiterin bzw. ehrenamtlicher 
Mitarbeiter an sonstigen Maßnahmen und Veranstaltungen (Freizeit- und Erholungsmaßnahmen) anerkannter Träger der 
freien Jugendhilfe im Sinne des Gesetzes über die Arbeitsbefreiung für Zwecke der Jugendpflege und des Jugendsports 
erfolgt. 
 
Hier noch einmal die wichtigsten Fristen: 

- 4 Wochen vor Maßnahmebeginn: Vorlage der Anmeldung zum Antrag auf Erstattung von Verdienstausfall (ggf. 
Fotokopie der gültigen Juleica) 

- spätestens 2 Monate nach Maßnahmeende: Vorlage des Antrags auf Erstattung von Verdienstausfall 
- für Maßnahmen im November oder Dezember: Vorlage des Antrages bis spätestens 15.01.2012 

 
Für weitere Fragen steht Frau Kerstin Pfeiffer (LSB Nds.) zur Verfügung: telefonisch 0511-1268-244 oder per Email 
kpfeiffer@LSB-Niedersachsen.de 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ratgeber: Jubiläen richtig feiern! 
 
Der Sportbund Pfalz hat einen Ratgeber "Jubiläen richtig feiern und Veranstaltungen perfekt organisieren!" 
herausgegeben mit Tipps zur Planung, Vorbereitung und Organisation eines Festaktes, einer Jubiläumsschrift oder -
ausstellung. Er enthält außerdem Checklisten, die nach Tätigkeiten und Terminen geordnet sind. Der Leser findet 
Beispiele für die Öffentlichkeitsarbeit, das Marketing und die Finanzierung. Infos & Bestellungen Sportbund Pfalz, Simone 
Schuh Email: simone.schuh@sportbund-pfalz.de 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Öffnungszeiten der KSB-Geschäftsstelle 
 
Montag bis Mittwoch von 9.oo bis 13.oo Uhr 
Donnerstag von 12.oo bis 17.oo Uhr. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 

 
 

Themenfeld Recht: Baustein Haftung, Teil 1 
Haftung des Vereins 

Termin 15.03.2011  
 
Dieser Qualifix-Baustein richtet sich an Vereinsvorstände und Funktionsträger in Vereinen, 
die sich mit der Frage der Haftung des Vereins auseinandersetzen wollen. An konkreten 
Fällen wird das Thema Haftung im Sportverein von vielen Seiten beleuchtet. 
 

Aus dem Programm: 
 
Grundlagen der Haftung des Vereins 

- Was bedeutet Haftung (aus Vertrag / unerlaubter Handlung) 
- Organhaftung (der Verein haftet für seine Organe, d.h. 
   Vorstand und Mitglieder) 
- Deliktische Haftung (die Haftung aus vorsätzlicher und  
   fahrlässiger Handlung) 
- Minderjährige 
- Verkehrssicherungspflichten (Haftung für Sportgerät,  
  Vereinsgelände, Gebäude, bei Veranstaltungen u.s.w.) 
- Der Verein als Reiseveranstalter (Haftung des Vereins auf  
  Reise- und Ausflugsfahrten) 

 
Termin/Ort:    15. März 2011, von 18.00 – 21.30 Uhr, Hildesheim 
Kosten:   5,00 €  
Anmeldung:    KSB, Jahnstr. 52, 31137  Hildesheim, Fax 05121 22681,   
    E-Mail: ksblehrarbeit@t-online.de 
Referent: Christian Goergens, (Rechtsanwalt, Hannover) 
Leitung:   KSB Hildesheim, s.o.;  
 
����..........����..........����..........����..........����..........����..........����..........����..........����..........����..........����....... 

Anmeldung: Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Seminar „ Qualifix-Recht, 
Baustein Haftung 1 “ an 

Vorname, Name:.............................................................................. Geb.-Datum:.......................... 
 

Anschrift:...............................................................................................Tel.:.................................... 

 

Sportverein:.................................................................................................  

 

Tätigkeit/Funktion im Verein: .......................................................................................................... 

 

Datum/Unterschrift: ......................................................................................................................... 



 

 

 

 

Themenfeld Recht: Baustein Haftung, Teil 2 
Persönliche Haftung 

Termin 24.03.2011  
 
Dieser Qualifix-Baustein richtet sich an Vereinsvorstände und Funktionsträger in Vereinen, die 
sich mit der Frage der Haftung im Verein auseinandersetzen wollen. An konkreten Fällen wird 
das Thema Haftung im Sportverein von vielen Seiten beleuchtet. 
 

Aus dem Programm: 
 
Persönliche Haftung im Verein 
- Innenhaftung (Haftung innerhalb des Vereins) 
- Persönliche Haftung des Vorstandes (Funktionsträger) 
- Ansprüche gegenüber Funktionsträgern aus fehlerhafter  

Geschäftsführung 
- Die Entlastung des Vorstandes 
- Häufige Haftungsfragen und ihre Relevanz 

(Steuerrecht / Insolvenzrecht / Strafrechtliche Konsequenzen 
für Funktionsträger im Verein etc.) 

 
Termin/Ort:    24. März 2011, von 18.00 – 21.30 Uhr, Hildesheim-Himmelstür 
Kosten:   € 5,00   
Anmeldung:    KSB, Jahnstr. 52, 31137  Hildesheim, Fax: 05121 22681,   
    E-Mail: ksblehrarbeit@t-online.de 
Referent: Christian Goergens, (Rechtsanwalt, Hannover) 
Leitung:   KSB Hildesheim  
 
����..........����..........����..........����..........����..........����..........����..........����..........����..........����..........����....... 

Anmeldung: Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Seminar „ Qualifix-Recht, Baustein 
Haftung Teil II“ an 

Vorname, Name:.............................................................................. Geb.-Datum:.......................... 
 

Anschrift:...............................................................................................Tel.:.................................... 

 

Sportverein:........................................................ eMail: ……………………………………………… 

 

Tätigkeit/ Funktion im Verein: ......................................................................................................... 

 

Datum/ Unterschrift: ....................................................................................................................... 


